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Standort: Am See  
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Auftragsdatum: 12.03.2020 – Erstellung Immissionsprognose 

 

Auftragsnummer des Kunden:  - 

 

Berichtsumfang: 58 Seiten 

 (Bericht 34 Seiten, Anhang 24 Seiten) 

 

Aufgabenstellung: 

 

Der Auftraggeber plant zusammen mit der Gemeinde Schülldorf die Ausweisung von Wohnbauflä-

chen auf dem Grundstück östlich des Ortsrandes Schülldorf an der Straße „Am See“.  

 

Im Zuge der Ausweisung der überplanten Flächen nach §34 BauGB ist eine Prüfung der vorliegenden 

Geruchsimmissionssituation mittels Ausbreitungsrechnung notwendig. Als Emittenten werden die 

im Umfeld des Vorhabens bestehenden, landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung berücksich-

tigt.  

 

Mit dem vorliegenden Bericht werden die Berechnungsdurchführung und die Ergebnisse der Aus-

breitungsrechnungen nach TA Luft 2002 (Partikelmodell AUSTAL2000) für die Komponente Geruch 

zusammengestellt.  
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1 Formulierung der Aufgabe 

1.1 Auftraggeber  
Timm Kühl 

Unternehmensberatung 

Fraunhoferstraße 13 

24118 Kiel 

 

 

1.2 Standort 
Am See  

Schülldorf 

Gemarkung: Schülldorf 

Flur: - Flurstücke: 6/24, 6/25 

 

 

Abbildung 1.1 Lage der überplanten Fläche (Luftbild aus austal view) 

1.3 Anlagen im Umfeld 
Tierhaltungsanlagen – nicht genehmigungspflichtig nach BImSchG.  

 

1.4 Anlass der Untersuchung 
Der Auftraggeber plant zusammen mit der Gemeinde Schülldorf die Ausweisung von Wohnbauflä-

che auf dem Grundstück östlich des Ortsrandes Schülldorf an der Straße „Am See“.  
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Es ist geplant, die Innenbereichssatzung der Gemeinde Schülldorf auf die überplante Fläche auszu-

weiten. Da die anliegenden, bebauten Grundstücke an der Straße „Am See“ im aktuellen Flächen-

nutzungsplan als "W" - Wohnfläche bezeichnet sind, sollte die Weiterführung dieses Wohnberei-

ches maßgeblich sein. Somit kann die überplante Fläche als eine Erweiterung der Wohnbauflächen 

im Innenbereich angesehen werden. Nach § 35 - BauGB - Außenbereich ist eine Erweiterung mög-

lich, wenn z.B.   ".. 2) sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung 

oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist." Eine 

Erschließung liegt dem Grundstück 6/24 an, öffentliche Belange werden nicht beeinträchtigt. 
 

Im Zuge der Ausweisung der überplanten Flächen nach §34 BauGB ist eine Prüfung der vorliegenden 

Geruchsimmissionssituation mittels Ausbreitungsrechnung notwendig.  

Als Emittenten werden die im Umfeld des Vorhabens bestehenden, landwirtschaftlichen Betriebe 

mit Tierhaltung berücksichtigt. Es soll eine konfliktfreie Lösung für die Weiterentwicklung der 

Wohnbebauung in der Straße „Am See“ gefunden werden.  

 

Für die Planung sind derzeit zwei Varianten für die Grundstückseinteilung erarbeitet worden. In Ab-

bildung 1.2 sind diese Varianten dargestellt.  

In beiden Varianten ist eine Beibehaltung einer Grünfläche zur Betriebsfläche des Landwirts im Os-

ten vorgesehen. Ein öffentlicher Zugang zum See ist ebenfalls vorgesehen. Für die Bebauung ist ein 

Mindestabstand zum Seeufer von 50 m einzuhalten. Die Lage der 50 m Linie ist in den Planentwür-

fen eingezeichnet.  

Beide Planentwürfe sehen die Errichtung von 3 Wohngebäuden vor, nur die Ausrichtung innerhalb 

der Planfläche ist unterschiedlich.  

 

Abbildung 1.2 Entwurf der Grundstückseinteilung, links: Variante 1A, Stand 28.01.2020; rechts: Variante 2A, Stand 
28.01.2020  
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1.5 Aufgabenstellung 
Es wird die Geruchsbelastung auf der überplanten Fläche ausgehend von den im Umfeld befindli-

chen, auf die Fläche einwirkenden Tierhaltungsbetriebe ermittelt.  

Die Tierzahlen werden im Rahmen einer Akteneinsicht beim Amt Eiderkanal ermittelt.  

 

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes werden die üblichen, die Ausbreitungsrechnung charakteri-

sierenden Daten genannt und beschrieben. Auf Anforderung werden den zuständigen Immissions-

schutz-Fachbehörden sämtliche Datensätze in EDV-Form zur Verfügung gestellt. 

 

1.6 Beteiligung weiterer Institute 
Keine.  

 

1.7 Fachlich Verantwortliche der Messstelle nach §29b BImSchG 
Dr. Heike Hauschildt  

Tel.-Nr.: (0431) 22012-0  

hhauschildt@olfasense.com  

  

Stellvertretend 

Dipl.-Ing. Bettina Mannebeck 

Tel.-Nr.: (0431) 22012-0 

bmannebeck@olfasense.com 

1.8 Sachbearbeiter 
Dr. Heike Hauschildt 

Tel.-Nr.: (0431) 22012-0 

hhauschildt@olfasense.com 

 

Verantwortliche der Ausbreitungsrechnung 

Holger Horn-Angsmann. 

Tel.-Nr.: (02382) 964701 

Hhorn-angsmann@olfasense.com 

 

Dr. Heike Hauschildt 

Tel.-Nr.: (0431) 22012-0 

hhauschildt@olfasense.com 
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2 Beurteilungsgrundlagen 
Ziel des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die At-

mosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Belästi-

gungen zu schützen. Regelungen hierfür finden sich im Bundesimmissionsschutzgesetz, der TA-

luft und der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL.  

 

2.1 Grenzwerte zur Vermeidung einer Geruchsbelästigung 
Als Basis der Beurteilung wird die Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL herangezogen. Die GIRL unter-

scheidet bei der Beurteilung der ermittelten Geruchshäufigkeiten nach der tatsächlichen sowie der 

geplanten/genehmigten Nutzung im Beurteilungsgebiet. Ziel ist die Vermeidung einer erheblichen 

Belästigung durch auftretende Gerüche.  

Entsprechend der GIRL kann eine erhebliche Belästigung ausgeschlossen werden, wenn die Immis-

sionswerte (Tabelle 1 der GIRL) in Tabelle 2.1 für die Gesamtbelastung eingehalten werden.  

 

Tabelle 2.1 Immissionswerte für Geruch entsprechend Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL): Relative Häufigkeiten 
von Geruchsstunden pro Jahr 

Nutzungsgebiet Immissionswert IW Immissionswert in Prozent der Jah-

resstunden (% d. J.-Std) 

Wohn-/Mischgebiete 0,10 10 % 

Gewerbe-/Industriegebiete 0,15 15 % 

Dorfgebiete* 0,15 15 % 

* gilt für Gerüche aus Tierhaltungsanlagen 

 

Darüber hinaus definieren die Auslegungshinweisen zur GIRL weitere Abstufungen in Abhängigkeit 

der Gebietsnutzung. So dienen Dorfgebiete (BauNVO § 5 Abs. 1) u.a. der Unterbringung der Wirt-

schaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, auf deren Belange vorrangig Rücksicht zu 

nehmen ist. Entsprechend Auslegungshinweisen wird dem durch die Festlegung eines Immissions-

wertes von 0,15 (15 % d. J.-Std.) Rechnung getragen, aber auch darauf hingewiesen, dass in begrün-

deten Einzelfällen Werte bis 0,20 (20 % d. J.-Std.) am Rand des Dorfgebietes möglich sind. 

Das Wohnen im Außenbereich ist mit einem geringeren immissionsschutzrechtlichen Schutzan-

spruch verbunden. Daher ist es möglich, nach Prüfung der speziellen Randbedingungen des Einzel-

falles im Außenbereich einen Immissionswert von 0,25 (25 % d. J.-Std.) für Tierhaltungsgerüche 

heranzuziehen. 

Eine „Geruchsstunde“ liegt vor, wenn anlagen-typischer Geruch während mindestens 6 Minuten in-

nerhalb der Stunde wahrgenommen wird.  

Falls die in Tabelle 2.1 aufgeführten Werte eingehalten werden, ist üblicherweise von keinen erheb-

lichen und somit schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des §3 BImSchG auszugehen.  

„Beurteilungsflächen“ sind gemäß GIRL solche Flächen, in denen Menschen sich nicht nur vorüber-

gehend aufhalten. Waldgebiete, Flüsse und ähnliches werden nicht betrachtet. Bei niedrigen Quel-

len soll die Größe der Flächen verkleinert werden, um die inhomogene Geruchsstoffverteilung inner-

halb der Flächen zu berücksichtigen. 
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Im Beurteilungsgebiet ist nach GIRL für jede Beurteilungsfläche je nach Fragestellung die Kenn-

größe IV für die vorhandene Belastung, die zu erwartende Zusatzbelastung IZ sowie die Gesamtbe-

lastung aus Vor- und Zusatzbelastung IG zu bestimmen.  

Die Vorbelastung kann hierbei durch Rasterbegehungen oder durch Ausbreitungsrechnung bei 

Kenntnis aller Emissionsquellen im Untersuchungsraum ermittelt werden.  

Die Bewertung der Geruchsimmissionen erfolgt als Vergleich der ermittelten Gesamtbelastung zum 

Immissionswert IW.  

Die Gesamtbelastung ist nicht zu bestimmen, sofern die erwartete Zusatzbelastung das Irrelevanz-

kriterium entsprechend der Anmerkungen der GIRL (Abschnitt 3.3) erfüllt. Hiernach muss die Zu-

satzbelastung IZ der gesamten Anlagen einen IW Wert von 0,02 (2 % d. J.-Std.) auf allen Beurtei-

lungsflächen, auf denen Personen sich nicht nur vorübergehend aufhalten, nicht überschreiten.  

Allerdings ist bei der Prüfung eine Kumulation von Irrelevanzen durch weitere irrelevante Anlagen 

zu prüfen.  

 

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist eine 

belästigungsrelevante Kenngröße IGB zu berechnen und diese anschließend mit den Immissions-

werten IW aus Tabelle 2.1 zu vergleichen. Hierbei werden die Anteile der Geruchsimmissionen (IGn) 

entsprechend der Herkunft/Quelle (Tierart n) gewichtet zur Gesamtbelastung zusammengefasst. 

Der Gewichtungsfaktor fn ist in Tabelle 2.2 für die einzelnen Tierarten angegeben. Nichtberücksich-

tigte Tierarten gehen mit einem Gewichtungsfaktor von 1 in die Bestimmung der belästigungsrele-

vanten Kenngröße IGB mit ein.  

Die belästigungsrelevante Kenngröße wird für die Vorbelastung zur Bewertung herangezogen. Bei 

der Berechnung des Einwirkbereichs der Betriebe wird auf die Berücksichtigung verzichtet.  

 

Tabelle 2.2 Gewichtungsfaktoren f für die einzelnen Tierarten 

Tierartspezifische Geruchqualität Gewichtungsfaktor fn 

Mastgeflügel  

(Puten Masthähnchen) 

1,5 

Mastschweine, Sauen 

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren 

für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 

(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur Ge-

ruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen)  

Mastbullen*  

Pferde*  

0,5 

*Ergänzt durch Studie der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg 

 

In einer Untersuchung im Auftrag der Bundesländer Bayern und Baden-Württembergs wurde die 

Geruchswahrnehmung an Hand von Polaritätenprofilen für das Konzept Gestank und Duft für die 

Tierarten Mastbullen und Pferde durchgeführt. Die Untersuchung verlief analog zu den Studien zur 

Ermittlung der Gewichtungsfaktoren der GIRL. Die Tabelle der Gewichtungsfaktoren in der GIRL 

2008 kann nun um die Emissionen aus Mastbullenhaltung sowie Pferdehaltung ergänzt werden. 

Beide Haltungsrichtungen sind in ihrem Wirkungsbezug vergleichbar mit der von Milchkühen und 
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werden daher mit einem Faktor 0,5 belegt. Für die Pferdemistlagerung kann der Gewichtungsfaktor 

allerdings nicht herangezogen werden.  

 

2.2 Verhältnismäßigkeitsgebot 
Verhältnismäßigkeitsgebot (Erbguth; Schlacke 2006): 

Staatliche „Maßnahmen als Mittel zur Erreichung eines zulässigen Zweckes“ müssen „geeignet, 

erforderlich und angemessen sein: 

• Gebot der Geeignetheit: „Die Maßnahme ist nur geeignet, wenn sie den erstrebten Erfolg 

überhaupt zu erreichen vermag; ... 

• Interventionsminimum: „Eine geeignete Maßnahme ist nur erforderlich, wenn nicht andere 

(gleich) geeignete Mittel zur Verfügung stehen, ... 

• Gebot der Angemessenheit: „Eine notwendige Maßnahme ist nur angemessen, wenn sie 

nicht außer Verhältnis zum erstrebten Erfolg steht ...“ 

 

3 Örtliche Gegebenheiten  

3.1 Geographische Lage 
Schülldorf ist eine Gemeinde am Schülldorfer See im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-

Holstein. Die Gemeinde befindet sich südlich des Nord-Ostsee-Kanals, und grenzt östlich an Rends-

burg an.  

 

 

Abbildung 3.1: großräumige Lage des Standortes und Untersuchungsgebietes (google maps, Stand 02.04.2020) 
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Die Ortslage Schülldorfs befindet sich nördlich der A210 und westlich der A7. In Abbildung 3.2 ist die 

Ortslage und die Lage des Planvorhabens zu erkennen.  

 

 

Abbildung 3.2: Ortslage Schülldorfs südlich des Sees und Lage des Planvorhabens (hellblau) (Kartenbasis: austal 
view) 

 

3.2 Topographie 
Das Gemeindegebiet befindet sich auf ca. 10 m über Normal Null. Insgesamt fällt das Gelände zum 

See leicht ab. Die Geländestruktur ist leicht strukturiert, eine Berücksichtigung des Geländes in der 

weiteren Berechnung ist allerdings nicht notwendig, da die Steigungen gering sind.  

 

 

Abbildung 3.3: Geländestruktur im Umfeld des Vorhabens (aus austal view, Topographie STRM Datensatz) 
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3.3 Nutzungsstruktur 
Die überplante Fläche befindet sich derzeit im Außenbereich der Ortslage Schülldorfs. Die Planung 

sieht vor, den Bereich mit in die Innenbereichssatzung mit aufzunehmen.  

Westlich an die Planfläche befinden sich entlang der Straße 2Am See“ Wohnhäuser. Die Planfläche 

stellt eine Baulücke zu einer Betriebsfläche eines Tierhaltungsbetriebes.  

In der Ortslage selbst sind verschiedene Tierhaltungsbetriebe ansässig. Südlich der Planung befin-

det sich die Bundesautobahn A210. 

 

 

Abbildung 3.4: Auszug aus der Gebietsplanung der Kommune, rote Umrandung: Innenbereich, rosa hinterlegt: ge-
plante Wohnnutzung, Kreis: Tierhaltungsbetriebe (Auszug aus: Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Schülldorf, 
Rahmenplan vom 05.03.2019) 

 

3.4 Ortstermin 
Der Ortstermin wurde in Verbindung mit der Akteneinsicht am Amt Eiderkanal am 08.10.2019 durch 

Frau Dr. Hauschildt durchgeführt.  

 

3.5 Vorbelastung 
Entsprechend der Vorgaben der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL sind in der Bauleitplanung die Ge-

ruchsemittenten zu berücksichtigen, die auf die Planfläche einwirken. Im Anhang 2 findet sich die 

Prüfung der Einwirkbereiche der gekennzeichneten Betriebe.  

Die Tierzahlen wurden den Bauakten aus dem Archiv des Amtes Eiderkanal entnommen.   
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Abbildung 3.5: Lage der Vorbelastungsbetriebe im Umfeld des Vorhabens, orange: Umkreis 600 m; rot: Lage der Be-
triebe; hellblau: Planfläche (Kartenbasis: Luftbild aus austal view) 

 

 

Tabelle 3.1 Relevante Vorbelastungsbetriebe im Umfeld der Planung. Herleitung der Relevanz siehe Anhang 4. 

Bez. in 

Abb. 

Beschreibung / Adresse Anlage Relevanz 

    

VB 1 Am See 55 Rinderhaltung ja 

VB 2 Catharinenweg 2/4 Rinderhaltung Ja 

VB 3 Dorfstraße 48 Rinderhaltung Nein 

VB 4 Dorfstraße 39 Rinderhaltung Nein 

VB 5 Dorfstraße 33 Rinderhaltung Nein 

 

Für die Betriebe 3 und 4 wurden die Tierzahlen aus dem jüngsten Gutachten für den Betrieb 5 ent-

nommen. Dieser hat die beiden weiteren Betriebe als Vorbelastung berücksichtigt. Die Bestände aus 

der Vorbelastungsbetrachtung sind Grundlage für die Gesamtbelastung des Vorhabens des Betriebs 

5.  

 

 

 

  

1 

2 

1 

3 
4 

5 
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4 Beurteilungsgebiet, Untersuchungsraum und Rechengebiet 

4.1 Grundlagen 
Sowohl die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) als auch die Geruchsimmissi-

ons-Richtlinie (GIRL) enthalten umfassende Ausführungen zur Festlegung des Beurteilungsgebie-

tes (Areal, für das eine Beurteilung vorzunehmen ist), des Untersuchungsraums (für die Gesamtbe-

lastungsermittlung: Bereich, in dem sich z.B. weitere Geruchsemittenten befinden, die relevant auf 

das Beurteilungsgebiet einwirken) und des Rechengebietes (TA Luft: 50-fache Schornsteinbau-

höhe/Vereinigung der Rechengebiete einzelner Quellen, Erweiterung bei besonderen Geländebedin-

gungen). 

 

4.2 Vorbelastung - Zusatzbelastung - Gesamtbelastung 
Vorbelastung ausgehend von den umgebenen Tierhaltungsbetrieben. Im Falle der Bauleitplanung 

ist die Vorbelastung gleich der Gesamtbelastung.  

4.3 Beurteilungsgebiet 
Entsprechend Nr. 4.6.2.5 TA Luft ist für die Betrachtung von Anlagen das Beurteilungsgebiet die 

Fläche innerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius von „mindestens 

1 km“. 

 

In Nr. 4.4.2 der GIRL werden folgende Festlegungen zum Beurteilungsgebiet getroffen: 

 

„Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsflächen (Nr. 4.4.3), die sich vollständig 

innerhalb eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befinden, der dem 

30fachen der nach Nr. 2 dieser Richtlinie ermittelten Schornsteinhöhe entspricht. Als kleinster 

Radius ist 600 m zu wählen. 

Bei Anlagen mit diffusen Quellen von Geruchsemissionen mit Austrittshöhen von weniger als 

10 m über der Flur ist der Radius so festzulegen, dass der kleinste Abstand vom Rand des An-

lagengeländes bis zur äußeren Grenze des Beurteilungsgebietes mindestens 600 m beträgt.“ 

 

Die Auslegungshinweise zur GIRL enthalten ergänzende Hinweise zur Festlegung des Beurteilungs-

gebiets. Dort wird in „zu Nr. 4.4.2“ darauf hingewiesen, dass das „Beurteilungsgebiet … stets so zu 

legen bzw. von der Größe her so zu wählen (ist), dass eine sachgerechte Beurteilung des jeweiligen 

Problems ermöglicht wird.“ 

Das Beurteilungsgebiet ist im Einzelfall an die Fragestellung anzupassen. Im Falle der Genehmigung 

von Anlagen sind alle Bereiche in das Beurteilungsgebiet einbezogen werden, auf die die Anlage 

relevant einwirkt.  

 

Grundsätzlich ist die Größe des Beurteilungsgebiets so zu wählen, dass alle für eine Beurteilung 

relevanten Aufpunkte im Umfeld einer emittierenden Anlage erfasst werden. Für die Ermittlung von 

Geruchsimmissionen wird die Relevanz von Einwirkungen über die Irrelevanzregelung erfasst. 
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Danach tragen Geruchseinwirkungen, die kleiner als 0,02 (2 % der Jahresstunden) sind, nicht mehr 

relevant zur Gesamtbelastung bei. 

 

Im Falle der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist der angestrebte Geltungsbereich das Beurtei-

lungsgebiet. Analog hierzu ist bei der Prüfung der Geruchsimmissionen für eine begrenzte Bauflä-

che, dies das Beurteilungsgebiet.  

Die Prüfung der relevanten Anlage erfolgt anhand ihres Einwirkens (> 0,02 (2 % der Jahresstunden)) 

auf die überplante Fläche.  

 

Die Ausdehnung der 2%-Isolinie für jeden Vorbelastungsbetrieb ist im Anhang 2 beigefügt.  

4.4 Untersuchungsraum 
Im Rahmen der Ermittlung der Gesamtbelastung durch Immissionsprognose umfasst der Untersu-

chungsraum alle Emittenten, die – wie der Antragsteller – relevant auf das Beurteilungsgebiet ein-

wirken.  

In der nachfolgenden Abbildung sind das Beurteilungsgebiet und die Lage aller in der Gesamtbelas-

tung berücksichtigten Emittenten angegeben.  

 

 

Abbildung 4.1: Beurteilungsgebiet (hellblau); Untersuchungsraum (orange); X-Y: Quellbezeichnung [BC-P19066-102] 

 

4.5 Rechengebiet 
Im Anhang 3 der TA Luft, Abschnitt 7, sind folgende Ausführungen zum Rechengebiet genannt: 

 

„Das Rechengebiet für eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um den Ort 

der Quelle, dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhöhe ist. Tragen mehrere Quellen 

zur Zusatzbelastung bei, so besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete 
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der einzelnen Quellen. Bei besonderen Geländebedingungen kann es erforderlich sein, das Re-

chengebiet größer zu wählen.“ 

 

Auch wenn hier nur die Zusatzbelastung genannt wird, so gilt gleiches für den Bereich der Gerüche 

auch für die Ermittlung der Gesamtbelastung. Dabei stellt die Vereinigung aller Rechengebiete, zu-

nächst, den o.g. Untersuchungsraum dar. Das Rechengebiet ist größer zu wählen als der Untersu-

chungsraum, soweit besondere orografische Verhältnisse dies erfordern. 

 

Zur Wahl des Rechengitters innerhalb des Rechengebiets führt die TA Luft in Anhang 3 folgendes 

aus: 

„Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wählen, dass Ort und 

Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden können. Dies ist 

in der Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhöhe nicht über-

schreitet. In Quellenentfernungen größer als das Zehnfache der Schornsteinbauhöhe kann die 

horizontale Maschenweite proportional größer gewählt werden.“ 

 

Das Rechengebiet umfasst somit mindestens das Beurteilungsgebiet und - soweit die Gesamtbe-

lastung zu ermitteln ist - den Untersuchungsraum. Das Rechengebiet ist größer zu wählen, wenn 

z.B. aufgrund der Geländegliederung ein größeres Strömungsfeld zu erfassen ist (Einflüsse von 

Berg- und Talsystemen) und/oder der Anemometerstandort außerhalb des Untersuchungsraums 

liegt. 

 

Das Rechengebiet ist in Abschnitt 6.3 dargestellt. 
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5 Beschreibung der Anlagen und Emissionsquellen 

5.1 Art der Anlagen im Umfeld 
siehe 1.4 

5.2 Beschreibung der Anlage 
 

Es handelt sich um Tierhaltungsbetriebe mit Rinderhaltung. Angaben zu den Tierzahlen finden sich 

im Anhang 2 für die berücksichtigten Vorbelastungsbetriebe.  

Neben den Stallungen werden die Nebenanlagen aus dem Luftbild ermittelt. Bei den Nebenanlagen 

handelt es sich um Fahrsiloanlage, Silolagerungen, Festmistlager sowie die Güllebehälter.  

 

5.3 Betriebszeiten 

5.3.1 Gesamtbetriebszeit 
Die Tierhaltungen sind ganzjährig, ganztägig in Betrieb. 

 

5.3.2 Emissionszeit nach Betreiberangaben 
Die Emissionszeit entspricht der Betriebszeit. 

 

5.4 Herkunft der Emissionsdaten 
Die Daten für die Tierhaltungsanlagen werden aus der TA Luft 2002 und der Richtlinie VDI 3894 

Blatt 1, der einschlägigen Literatur (KTBL 1998, UBA 2001, LK CLP 2005, KTBL 2006a, KTBL 2006b, 

LANUV 2013, VDI 4251 Bl. 3 2013) oder Listen der Landesämter entnommen. Als Grundlage aller Be-

trachtungen wird davon ausgegangen, dass die Tierhaltung entsprechend der „Guten fachlichen 

Praxis“ erfolgt. 

 

5.5 Emissionsquellen  
Im Anhang 2 sind die Emissionsquellen für jeden Betrieb benannt. Das Emissionskataster ist in der 

Tabelle im Anhang 3 beigefügt. Informationen zu den Modellansätzen sind im Anhang 4 angegeben.  

 

Alle Emissionsquellen werden als Ersatz-/Transferquellen mit einer Ausdehnung vom Boden in die 

Vertikale modelliert. Damit ist in der vorliegenden Konstellation eine konservative Abschätzung der 

bodennahen Immissionen sichergestellt (vgl. u.a. VDI 3738, Blatt 13, 2010). Die dabei angesetzten 

Werte ergeben sich aus der Tabelle in Anhang 3.  

 

5.6 Schornsteinhöhenberechnung 
Entfällt.  
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5.7 Abgasfahnenüberhöhung 
Keine der vorhandenen Emissionsquellen erfüllt die Bedingungen zum Ansatz einer Abgasfahnen-

überhöhung.  

 

6 Durchführung der Ausbreitungsrechnung 
 

Es wurde mit dem Programm Austal2000 gearbeitet. Austal2000 ist ein Lagranges Partikelmodell 

und erfüllt die Anforderungen der TA-Luft 2002 bzw. der VDI-Richtlinie 3945 Blatt 3. Das Modell 

wird auf der Internetseite des Umweltbundesamtes bereitgestellt.  

Die genutzte Austal2000 Version ist in der Protokolldatei ersichtlich.  

 

Zur Eingabe der Daten in das Modell sowie der Auswertung und Erstellung der Ergebnisgrafiken wird 

das Programmsystem AustalView von Lakes Environmental Software genutzt.  

 

Neben den Emissionsdaten sind Umgebungsdaten und Randparameter festzulegen.  

6.1 Komplexes Gelände 

6.1.1 Berücksichtigung Geländeeinfluss 
Die folgende Abbildung kennzeichnet den Bereich der eine Berücksichtigung von Gelände gemäß TA 

Luft Anhang 3, Abschnitt 11 notwendig macht. 

 

 

Abbildung 6.1:  Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

 

Aus der Abbildung 6.1 ist abzuleiten, dass für Höhendifferenzen (dh) kleiner als dem 0,7-Fachen der 

Schornsteinbauhöhe oder Steigungen kleiner 1 : 20 das Geländeprofil nicht berücksichtigt werden 

muss (grüner Bereich in Bild Abbildung 6.1). 
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Der Untersuchungsraum ist orographisch nicht gegliedert. Es treten keine Höhendifferenzen zum 

Emissionsort von mehr als dem 0,7fachen der Emissionshöhen und Steigungen von mehr als 1:20 

auf (Bestimmung über 2-fache Schornstein- bzw. Emissionsquellenhöhe).  

Es wird daher das Gelände nicht explizit mit berücksichtigt.  

 

6.1.2 Berücksichtigung Gebäudeeinfluss 
Entsprechend Anhang 3 der TA Luft (Nr. 10, Berücksichtigung von Bebauung) ist der Einfluss der 

Bebauung auf die Immissionen im Rechengebiet zu berücksichtigen. In der folgenden Abbildung ist 

das Ablaufschema zur Prüfung der Berücksichtigung von Bebauung angegeben.  

 

 

Abbildung 6.2:  Ablaufschema zur Berücksichtigung von Bebauung gemäß Nr. 10 Anhang 3 der TA-Luft (Quelle: 
LANUV Arbeitsblatt 36) 

 

Die TA-Luft unterscheidet unterschiedliche Anwendungsfälle in Abhängigkeit des Abstandes der 

Quelle zum Gebäude.  

Die Prüfung erfolgt hiernach in 4 Schritten. Wenn der Abstand der Quelle (Schornstein) zum Ge-

bäude groß ist (> 6-fache der Quellhöhe),, Prüfschritt 1, haben die Gebäude keinen Einfluss und 

müssen daher nicht berücksichtigt werden. Bei kleinerem Abstand (> 1,7-fache der Quellhöhe), 
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Prüfschritt 2, erfolgt die Berücksichtigung der Gebäude implizit in der angesetzten Rauigkeitslänge 

(Verdrängungshöhe).   

Die Gebäude sind bei einem Abstand > 1,2-fache aber < 1,7-fachen der Quellhöhe mit einem diag-

nostischen Windfeld zu berücksichtigen (Prüfschritt 3). 

Ist die Bedingung im dritten Schritt nicht erfüllt, aber der Abstand Gebäude zur Quelle größer als 

das 6-fache der Gebäudehöhe, so kann auch in diesem Fall das diagnostische Windfeld zu Einsatz 

kommen.  

Ist keine Prüfbedingung erfüllt, so liegt ein nach TA-Luft ungeregelter Bereich vor. In diesem Fall 

können die Emissionsquellen als vertikale Ersatzquellen modelliert werden. Bei Untersuchungen zu 

Tierhaltungsanlagen (Hartmann et. Al (2004) und Jannicke 2005) haben gezeigt, dass das vertikale 

Verschmieren der Quelle bei gebäudenaher und dachnaher Ableitung ein pragmatischer Ansatz zur 

Modellierung gebäudenaher Strömungsverhältnisse ist. Bei Quellkonfigurationen, bei denen die 

Höhe der Emissionsquellen größer als das 1,2-fache der Gebäude ist, sind die Emissionen über eine 

Höhe von hs/2 bis hs gleichmäßig zu verteilen. Liegen Quellhöhen vor, die kleiner als das 1,2-fache 

der Gebäude sind, sind die Emissionen über den gesamten Quellbereich (0 m bis hs) zu verteilen. 

Alternativ zum Ersatzquellensystem ist der Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells. Die 

prognostische Windfeldmodellierung ist deutlich komplexer und auch nur bedingt TA Luft-konform.  

Im vorliegenden Fall wird der Einfluss der Gebäude im Bereich der Emissionsquellen durch die Ver-

wendung einer vertikalen Quellenstruktur (Volumenquellen, vergl. Anhang 3) berücksichtigt. Die 

weiteren Gebäude haben nach unserer Einschätzung keinen, die berechneten Belastungswerte er-

höhenden Einfluss auf die Situation im Umfeld der des Vorhabens, so dass auf ihre Berücksichti-

gung verzichtet wurde. 

6.1.3 Windfeldmodell 

Es wird kein gesondertes Windfeldmodell genutzt.  
 

6.2 Meteorologische Eingangsdaten 

6.2.1 Grundlagen 
Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird wesentlich von den meteorologischen Parametern 

Windrichtung, Windgeschwindigkeit und dem Turbulenzzustand der Atmosphäre bestimmt. Der 

Turbulenzzustand der Atmosphäre wird durch Ausbreitungsklassen beschrieben. Die Ausbreitungs-

klassen sind somit ein Maß für das „Verdünnungsvermögen“ der Atmosphäre. Weitere Informatio-

nen enthalten die fachlichen Grundlagen im Anhang. 

6.2.2 Auswahl meteorologischer Daten 
Zur Ermittlung von Geruchsbelastungen über Ausbreitungsrechnungen werden meteorologische 

Daten in Form von statistischen Auswertungen (AKS oder AKTerm) benötigt. Die Daten liegen je-

weils als Stundenmittelwerte vor. Dabei ist eine Meteorologie heranzuziehen, die auf einen Stand-

ort im Rechenraum übertragbar ist.  

 

Im vorliegenden Fall befinden sich im Umfeld des Vorhabens verschiedene meteorologische Statio-

nen.  
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Abbildung 6.3 Lage der meteorologischen Stationen (orange) im Umfeld der Planung (rot) (Kartenbasis: google maps) 

 

Die Station Kiel-Holtenau wird durch die Lage am Wasser und in der Kieler Förde geprägt. Es wird 

daher die Station Hohn, westlich des Vorhabens herangezogen. Die Station ist in der Topographie 

und den weiteren Umfeldbedingungen vergleichbar.  

 

Die meteorologischen Daten gehen als Zeitreihe, AKTerm in die Berechnung ein. Als repräsentativer 

Zeitraum wurde im Rahmen der Prüfung das Jahr 11.01.2009 – 10.01.2010 ausgewählt.  

 

6.2.3 Darstellung der Häufigkeitsverteilungen 
Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtung (= Richtung, aus der der Wind kommt), der Windge-

schwindigkeiten und der Ausbreitungsklassen der verwendeten Daten zeigen die nachfolgenden 

Abbildungen. 
 

Hohn 

Kiel Holtenau 
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Abbildung 6.4: Richtungsabhängige Verteilung der Windgeschwindigkeiten, Station Hohn, Zeitraum: 11.01.2009-
10.01.2010 

 

Neben der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit ist auch der Turbulenzzustand der Atmo-

sphäre für die Ausbreitung nötig. Der Turbulenzzustand der Atmosphäre wird durch Ausbreitungs-

klassen beschrieben. Die Ausbreitungsklassen sind somit ein Maß für das „Verdünnungsvermögen“ 

der Atmosphäre. Eine Beschreibung der Ausbreitungsklassen kann der nachfolgenden Tabelle ent-

nommen werden. 

 

Tabelle 6.1 Ausbreitungsklassen und Stabilität der Atmosphäre 

Ausbreitungsklasse Atmosphärischer Zustand, Turbulenz 

I 
sehr stabile atmosphärische Schichtung, ausgeprägte Inversion, sehr geringer Austausch 

zwischen den Luftschichten 

II 
stabile atmosphärische Schichtung, Inversion, relativ geringer Austausch zwischen den Luft-

schichten 

III1 stabile bis neutrale atmosphärische Schichtung, zumeist windiges Wetter 

III2 leicht labile atmosphärische Schichtung 

IV mäßig labile atmosphärische Schichtung 

V sehr labile atmosphärische Schichtung, starke vertikale Durchmischung 
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Die Häufigkeitsverteilung der Turbulenzzustandes angegeben in Ausbreitungsklassen nach 

Klug/Marnier ist für den repräsentativen Zeitraum in der folgenden Abbildung angegeben. Auch 

dargestellt ist die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit (Stundenmittelwerte).  
 

 

Abbildung 6.5: Häufigkeitsverteilung Windgeschwindigkeiten/Ausbreitungsklassen, Station Hohn, Zeitraum: 
11.01.2009-10.01.2010 

 

Am häufigsten treten im Untersuchungsgebiet Windgeschwindigkeiten von 2,4 m/s bis 5,4 m/s auf. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt bei 3,82 m/s. Der Anteil der Windgeschwindigkeit unter 1 

m/s liegt bei 0,73 % 

Im untersuchten Zeitraum liegt treten stabile bis neutrale Schichtungen (Ausbreitungsklasse III1) 

am häufigsten auf. Stabile Schichtungen der Ausbreitungsklasse I treten mit einem Anteil von 

12,6% auf. 

 

6.2.4 Bodenrauigkeit 
Als weitere Größe fließt die Rauigkeit in die Ausbreitungsrechnung ein.  

Die Rauigkeitslänge ist nach Tabelle 14 des Anhangs 3 der TA Luft (2002) aus den Landnutzungs-

klassen des CORINE-Katasters (Keil et al., 2005) zu bestimmen. Sie ist für ein kreisförmiges Gebiet 

um die Quelle festzulegen, dessen Radius das 10-fache der Bauhöhe der Quelle beträgt. Bei Quell-

höhen < 20 m wird ein Radius von 100 m bis 200 m empfohlen. 
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Setzt sich das Gebiet (Radius das 10-fache der Quellhöhe) aus Flächenstücken mit unterschiedlicher 

Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauigkeitslänge durch arithmetische Mittelung mit 

Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flächenanteil zu bestimmen und anschließend auf den 

nächstgelegenen Tabellenwert aufzurunden.  

 

In Abbildung 6.6 ist das Corinekaster dargestellt. Im Vergleich dazu ist in Abbildung 6.8 das Luftbild 

für den jeweils gleichen Kartenausschnitt dargestellt. Das Corine-Kataster gibt die Struktur im Luft-

bild nur bedingt wieder. Vor allem im Nahbereich werden die Knickstrukturen und die Bebauung im 

Corinekataster nicht vollständig berücksichtigt.  

 

 

Abbildung 6.6: Auszug Corine-Kataster (austal view) 

 

Abbildung 6.7: Luftbild, Standortsituation  
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Die mittlere Rauigkeitslänge wird von austal2000 mit z0= 0,50 m gerundet ausgegeben. Dieser Wert 

ist für die vorgefundene Situation vergleichbar, auch wenn einzelnen Strukturen nicht passend wie-

dergegeben werden. Ein Corine Wert von z0= 0,50 m entspricht einer Wald-, Strauch-Übergangssta-

dien, was mit einer auslaufenden Bebauung und den typischen Knickstrukturen vergleichbar ist.  

6.2.5 Anemometerstandort in der Ausbreitungsrechnung 
Bei Berechnungen ohne Gelände und Gebäude ist die Anemometerposition nicht explizit anzuge-

ben, da für jede Gitterzelle das Windprofil der Messstation angesetzt wird.  

 

Die meteorologischen Daten werden auf eine Anemometerhöhe projiziert. Diese Höhe ist abhängig 

der angesetzten Bodenrauigkeit. Das Programm wählt aus der AKTerm eine Anemometerhöhe von 

ha = 13,2 m. 

6.2.6 Lokale Windsysteme 

Der Untersuchungsraum ist orographisch nicht gegliedert, so dass das Auftreten lokaler Windsys-

teme, hier insbesondere nächtlicher Kaltluftabflusse, ausgeschlossen werden kann. 

 

6.3 Rechengebiet und Rechengitter 
Das Rechengebiet hat eine maximale Ausdehnung von 3,8 km X 3,8 km.  

Es wird ein geschachteltes Rechengitter mit 8/16/32 m Rasterweite verwendet. Die Koordinatenda-

ten und die Anzahl der Gitterzellen können der Aufstellung (austal2000.log) in Anhang 4 entnom-

men werden. 

 

 

Abbildung 6.8: Rechengitter Rechenzellgröße 8 m / 16 m / 32 m 

 



Bericht Nr. P19-066-IP/2019, Status: Rev.00  Stand: 06.04.2020 

 
 

Olfasense GmbH; M-FB14-10 
 Vorlage erstellt: H. Horn-Angsmann, geprüft und freigegeben: 29.08.2019 Dr. H. Hauschildt 
 

Seite 25 von 33 

6.4 Statistische Unsicherheit  
Bei einem Partikelmodell wird die statistische Unsicherheit der Modellberechnung durch die Zahl 

der gewählten Partikel bestimmt. Die Partikelzahl wird über die Qualitätsstufe qs festgelegt. Die 

Erhöhung der Qualitätsstufe um den Wert 1 entspricht einer Verdopplung der Partikel. Dementspre-

chend verringert sich die statistische Unsicherheit bei gleichzeitiger Verdopplung der Rechenzeit.  

In Nr. 9 des Anhangs 3 der TA Luft (2002) ist festgelegt, dass die statistische Unsicherheit im Re-

chengebiet bei Bestimmung der Kenngröße für das Jahresmittel 3% des Jahres-Immissionswertes 

nicht überschreiten darf und bei der Kenngröße für den Tagesmittelwert 30% des Tages-Immissi-

onswertes. 

Für die Geruchsstundenhäufigkeit gibt austal2000 die statistische Unsicherheit als Absolutwerte in 

Prozent der Jahresstunden an. Es wird empfohlen bei Geruchsberechnungen eine Qualitätsstufe von 

mindestens +2  

Die Berechnungen wurden mit einer Qualitätsstufe von qs = +2 durchgeführt. In der Log-Datei im 

Anhang 4 ist die Qualitätsstufe dokumentiert. Eine Erhöhung der Qualitätsstufe zeigt keine Verän-

derung der Ergebnisse. Das Kriterium der TA-Luft wird sicher eingehalten.   

In der folgenden Abbildung ist die statistische Unsicherheit für die Gesamtbelastung im Plan Zu-

stand dargestellt.  

 

 

Abbildung 6.9:Darstellung statistische Unsicherheit (in % der Jahresstunden) der Berechnung der Gesamtbelastung 
im Planzustand [BC-P19066-321] 
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6.5 Vorgehensweise 
Die Ausbreitungsrechnungen wurden für folgende Szenarien erstellt: 

− Gesamtbelastung (Vorbelastung) durch alle Betriebe im Umkreis von 600 m – BC-P19066-

321 

− Gesamtbelastung (Vorbelastung) durch die angrenzenden Betriebe – BC-P19066-322 

− Berechnung der Einwirkbereiche durch die Vorbelastungsbetriebe, siehe Anhang 2 – BC-

P19066-301 – BC-P19066-305, BC-P19066-310 
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7 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 
In den nachfolgenden Abbildungen wird die Geruchsimmissionssituation für die entsprechend GIRL 

2008 bewerteten Geruchshäufigkeiten zunächst in Form von Isoflächen (als ergänzende Informa-

tion), im Anschluss als Beurteilungsflächen für die Immissionsorte dargestellt. Für die Gerüche aus 

der Rinderhaltung ist der tierspezifische Gewichtungsfaktor von 0,50 berücksichtigt worden.  

 

In der Abbildung 7.1 und 7.2 ist die Geruchsimmissionssituation für die Gesamtbelastung aus allen 

Emittenten im Umfeld von 600 m dargestellt.  

 

 

Abbildung 7.1 Belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung (5 Betriebe), Isoliniendarstellung; Hellblau: 
Beurteilungsgebiet (BC-P19066-321) 

 

Eine Auswertung der Geruchsbelastung erfolgt für das Beurteilungsgebiet auf Beurteilungsflächen 

der Größe 20 m x 20 m. In Quellnähe liegen die Unterschiede in der Geruchsbelastung oberhalb eines 

Deltas von 0,04. Eine feinere Auflösung des Beurteilungsgitters führt nicht zu einer unterschiedli-

chen Aussage in der Bewertung.  
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Abbildung 7.2 Belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung (5 Betriebe); Darstellung auf Beurteilungsflä-
chen Größe 20 m x 20 m; Hellblau: Beurteilungsgebiet; rote Linie: 50 m Abstand zum Seeufer; (BC-P19066-321) 

 

Auf der Planfläche sollen Wohnhäuser errichtet werden. Das Baufenster ist hierbei festzulegen. Die 

Grundstücke sollen an den See heranreichen. Eine Bebaubarkeit ist bis 50 m an das Seeufer möglich. 

Die rote Linie in den Abbildungen in diesem Kapitel stellt die 50 m Abstandslinie dar.  

 

Auf der Planfläche werden belästigungsrelevante Kenngrößen von IGB = 0,08 – 0,24 (entspricht 8% 

- 24% der Jahresstunden) ermittelt. Die Maximalwerte befinden sich auf der östlichen Seite der 

Planfläche angrenzend an die Silagelagerung des Landwirtes Betrieb 1. In der derzeitigen Planung 

des Auftraggebers, ist hier keine Bebauung vorgesehen. Im Bereich der geplanten Baufenstern bei-

der Varianten (vergleiche Abschnitt 1.5) liegt die belästigungsrelevante Kenngröße unterhalb von IGB 

= 0,15.  

In der bestehenden Wohnbebauung westlich der Planfläche werden belästigungsrelevante Kenn-

größen von IGB = 0,14 – 0,20 (entspricht 14% - 20% der Jahresstunden) ausgewiesen. Dieser Bereich 

unterliegt dem Bestandsschutz. In Dorfgebieten ist ein nach GIRL von IW=0,15 zulässig, angrenzend 

an Tierhaltungsbetriebe können im Rahmen des Bestandsschutzes auch höhere Werte zulässig 

sein. Für neu zu errichtende Wohngebäude sollten die Immissionswerte der GIRL eingehalten wer-

den.  

 

In der Abbildung 7.3 und 7.4 ist die Geruchsimmissionssituation für die Gesamtbelastung aus an-

grenzenden Emittenten dargestellt. Die Betriebe südlich der Bundesautobahn A210 wirken auch ku-

mulativ nicht bis in das Beurteilungsgebiet ein (IGB < 0,02).  

Eine Auswertung der Geruchsbelastung erfolgt für das Beurteilungsgebiet auf Beurteilungsflächen 

der Größe 20 m x 20 m.  
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Abbildung 7.3 Belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung (2 Betriebe), Isoliniendarstellung; Hellblau: 
Beurteilungsgebiet (BC-P19066-322) 

 

Eine Auswertung der Geruchsbelastung erfolgt für das Beurteilungsgebiet auf Beurteilungsflächen 

der Größe 20 m x 20 m. In Quellnähe liegen die Unterschiede in der Geruchsbelastung oberhalb eines 

Deltas von 0,04. Eine feinere Auflösung des Beurteilungsgitters führt nicht zu einer unterschiedli-

chen Aussage in der Bewertung.  

 

 

Abbildung 7.4 Belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung (2 Betriebe); Darstellung auf Beurteilungsflä-
chen Größe 20 m x 20 m; Hellblau: Beurteilungsgebiet; rote Linie: 50 m Abstand zum Seeufer; (BC-P19066-322) 
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Auf der Planfläche werden belästigungsrelevante Kenngrößen von IGB = 0,08 – 0,23 (entspricht 8 % 

- 23% der Jahresstunden) ermittelt. Die Maximalwerte befinden sich auf der östlichen Seite der 

Planfläche angrenzend an die Silagelagerung des Landwirtes Betrieb 1. In der derzeitigen Planung 

des Auftraggebers, ist hier keine Bebauung vorgesehen. Im Bereich der geplanten Baufenstern bei-

der Varianten (vergleiche Abschnitt 1.5) liegt die belästigungsrelevante Kenngröße unterhalb von IGB 

= 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden), bei maximal IGB = 0,14 (entspricht 14 % der Jahresstun-

den).  

Im Bereich der bestehenden Wohnbebauung westlich der Planfläche werden belästigungsrelevante 

Kenngrößen von IGB = 0,12 – 0,18 (entspricht 12% - 18% der Jahresstunden) ausgewiesen. Dieser Be-

reich unterliegt dem Bestandsschutz.  

Die belästigungsrelevante Kenngröße wird durch die nahegelegenen Emittenten dominiert. Die rein 

rechnerisch kumulierenden Beiträge aus den entfernteren Emittenten führen zu einem Anstieg von 

ca. 2% der Jahresstunden.  

 

7.1 Sonderfallbetrachtung nach GIRL 
Entsprechend GIRL reicht der reine Vergleich der ermittelten Immissionshäufigkeiten mit den Richt-

werten zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Belästigung nicht immer aus. Daher ist die Kontrolle, 

ob eine “Prüfung im Einzelfall” nach Nr. 5 notwendig ist, regelmäßiger Bestandteil einer GIRL-

Bewertung. 

Eine solche Beurteilung ist insbesondere vorzunehmen wenn 

- im Beurteilungsgebiet in besonderem Maße Geruchsimmissionen auftreten, die durch die 

GIRL nicht erfasst werden (z.B. Kfz-Verkehr, Hausbrand), 

- Gerüche auftreten, die hinsichtlich ihrer Art und/oder Intensität  außergewöhnlich sind 

(z.B. Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche), 

- ungewöhnliche Gebietsnutzungen vorliegen oder 

- sonstige atypische Verhältnisse bestehen. 

 

Für eine Beurteilung im Einzelfall ist zu berücksichtigen, dass nur die Geruchsimmissionen als 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des §3 Abs.1 BImSchG gelten, die erheblich sind. Die Er-

heblichkeit von Geruchsimmissionen ist dabei keine absolut fest liegende Größe, sie kann im Rah-

men der Einzelfallbeurteilung nur durch eine Abwägung der dann relevanten Faktoren ermittelt wer-

den. 

 

Bei einer solchen Beurteilung im Einzelfall sind in der Hauptsache folgende Beurteilungskriterien 

heranzuziehen: 

- Charakter der Umgebung, insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte Nutzung 

der Grundstücke 

- landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete Nut-

zungseinschränkungen 

- besonderer zeitlicher Verlauf der Geruchseinwirkungen (tages- und jahreszeitlich) 

- Art der Geruchseinwirkungen (Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche können bereits eine 

Gesundheitsgefahr darstellen) 

- Intensität (= Stärke) der Geruchseinwirkungen 
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Im vorliegenden Fall handelt es sich weder um außergewöhnliche Emittenten, die z.B. Ekel und 

Übelkeit auslösende Gerüche verursachen, noch ist eine besondere, z.B. besonders empfindliche o-

der unempfindliche, Gebietsnutzung vorgesehen. 

 

7.2 Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse 
Die berechneten Immissionen zeigen sowohl in Beziehung auf die Lage der Quellen als auch auf die 

durch die verwendeten meteorologischen Daten vorgegebene Windrichtungsverteilung eine plau-

sible Verteilung (Prüfung über den Verlauf der Isolinien) und plausible Immissionsbelastungen (im 

Vergleich zu Ausbreitungsrechnungen mit ähnlichem Hintergrund). Insgesamt sind die Ergebnisse 

der Ausbreitungsrechnung plausibel. 
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8 Zusammenfassende Beurteilung 
 

Der Auftraggeber plant zusammen mit der Gemeinde Schülldorf die Ausweisung von Wohnbauflä-

che auf dem Grundstück östlich des Ortsrandes Schülldorf an der Straße „Am See“.  

 

Es ist geplant die Innenbereichssatzung der Gemeinde Schülldorf auf die überplante Fläche auszu-

weiten. Da die anliegenden, bebauten Grundstücke an der Straße „Am See“ im aktuellen Flächen-

nutzungsplan als "W" - Wohnfläche bezeichnet sind, sollte die Weiterführung dieses Wohnberei-

ches maßgeblich sein. Somit kann die überplante Fläche als eine Erweiterung der Wohnbauflächen 

im Innenbereich angesehen werden. Nach § 35 - BauGB - Außenbereich ist eine Erweiterung mög-

lich, wenn z.B.   ".. 2) sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung 

oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist." Eine 

Erschließung liegt dem Grundstück 6/24 an, öffentliche Belange werden nicht beeinträchtigt. 
 

Im Zuge der Ausweisung der überplanten Flächen nach §34 BauGB ist eine Prüfung der vorliegenden 

Geruchsimmissionssituation mittels Ausbreitungsrechnung notwendig.  

Als Emittenten werden die im Umfeld des Vorhabens bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe 

mit Tierhaltung berücksichtigt. Es soll eine konfliktfreie Lösung für die Weiterentwicklung der 

Wohnbebauung in der Straße „Am See“ gefunden werden.  

 

Geplant ist die Aufteilung der Planfläche in bis zu 3 Grundstücken für Wohnbebauung. Die Grund-

stücke reichen bis an den Uferbereich des Sees heran. Für die Bebauung ist ein Schutzstreifen von 

50 m eingeplant. Weiter ist ein Abstand als Grünstreifen sowie ein Weg entlang des Knicks zur öst-

lich angrenzenden Fläche des Betrieb 1 (Silagelagerung, Güllebehälter und Halle) vorgesehen. 

 

Im Umfeld von 600 m um das Vorhaben wurden fünf Tierhaltungsbetriebe ermittelt. Die Immissio-

nen der drei Betriebe südlich der Bundesautobahn A210 (Betrieb 3, 4 und 5) wirken kumulativ nicht 

in das Plangebiet ein.  

Die belästigungsrelevante Kenngröße ausgehend von den Emissionen der beiden nächstgelegenen 

Betriebe (Betrieb 1, Am See 55 und Betrieb 2 Catharinenweg 4) liegt auf der Planfläche zwischen IGB 

= 0,08 – 0,23 (entspricht 8 % - 23% der Jahresstunden). Die Maximalwerte befinden sich auf der 

östlichen Seite der Planfläche angrenzend an die Silagelagerung des Betriebs 1. In diesem Bereich 

ist eine Grünfläche vorgesehen.  

Im Bereich der geplanten Baufenstern beider Varianten (vergleiche Abschnitt 1.5) liegt die belästi-

gungsrelevante Kenngröße unterhalb von IGB = 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden), bei maximal 

IGB = 0,14 (entspricht 14 % der Jahresstunden).  

In der bestehenden Wohnbebauung westlich der Planfläche werden belästigungsrelevante Kenn-

größen von IGB = 0,12 – 0,18 (entspricht 12% - 18% der Jahresstunden) ausgewiesen. Dieser Bereich 

unterliegt dem Bestandsschutz.  

Die belästigungsrelevante Kenngröße wird durch die nahegelegenen Emittenten dominiert. Die rein 

rechnerisch kumulierenden Beiträge aus den entfernteren Emittenten führen zu einem Anstieg von 

gerundet ca. 2% der Jahresstunden.  
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Die ermittelten Geruchsbelastung auf der Planfläche im Bereich der Baufenster erfüllt die Vorgaben 

der Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL für Dorfgebiete (IW = 0,15). Aufgrund der dörflichen Struktur 

und der geplanten Schließung einer Baulücke kann davon ausgegangen werden, dass unter Berück-

sichtigung der geruchlichen Vorbelastung keine unzumutbaren Belästigungen im Sinne der GIRL auf 

die neue hinzu kommende Wohnstruktur in den o.g. Baufenstern einwirken.  

 
Die genehmigungsrechtliche Bewertung der Untersuchungsergebnisse bleibt den zuständigen Be-

hörden vorbehalten. 
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Anhang 2: Akteneinsicht 

 

Am 08.10.2019 fand die Akteneinsicht am Amt Eiderkanal statt. Es wurden die Akten der Betriebe im 
Umfeld des Vorhabens eingesehen und aus den Bauplänen die Angaben zu den Tierplätzen entnommen. 
Für den Betrieb 5 lag eine gutachterliche Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vor, die die Betriebe 
3 und 4 als Vorbelastung mitberücksichtigt. Es wurde die hier getätigte Ansätze auch hier angenommen.  

 

Betrieb 1: Am See 55 

 

Abbildung A2.1 Hofstelle Am See 55 und weitere Fläche östlich der Dorflage (Luftbild: austal view) 

Aus den Akten sind die folgenden Tierzahlen ermittelt worden:  

 

Tabelle A2.1 Tierzahlen Betrieb 1 – Am See 55 

Tierart Produktionsrichtung Tierzahl 

Rinder Milchkühe 103 

 Jungvieh 1 – 2 Jahre 60 

 Kälber bis 1 Jahr 57 

 

Auf der Hofstelle sind ein Güllelager sowie eine Festmistplatte vorhanden. Als Nebenanlagen ist im Osten 
der Hofstelle ein Güllellager sowie eine Fahrsiloanlage genehmigt. Aus dem Luftbild lässt sich ein weiteres 
Silo direkt an der Grenze zur Planfläche ausmachen. Das Gebäude ist als Halle genehmigt. Aus den 
Bauzeichnungen lässt sich keine Nutzung als Stall ableiten.  

Das Güllelager wird über Anfahrten von der Hofstelle befüllt.  

In der folgenden Abbildung ist der Wirkbereich der Geruchsimmissionen angegeben.  
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Abbildung A2.2 Einwirkbereich: Hofstelle Am See 55 und weitere Fläche östlich der Dorflage (Luftbild: austal 
view) (BC-P19066-301) 

 

Dier Einwirkbereich erreicht das Beurteilungsgebiet. Er wird daher in der Berechnung der Gesamtbelastung 
mitberücksichtigt.  

 

Betrieb 2: Catharinenweg 4 

 

 

Abbildung A2.3 Hofstelle Catharinenweg 4 (Luftbild: austal view) 

Aus den Akten sind die folgenden Tierzahlen ermittelt worden:  
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Tabelle A2.2 Tierzahlen Betrieb 2 – Catharinenweg 4 

Tierart Produktionsrichtung Tierzahl 

Rinder Milchkühe 85 

 Jungvieh 1 – 2 Jahre 59 

 Kälber bis 1 Jahr 50 

 

Auf der Hofstelle sind zwei Güllelager sowie eine Festmistplatte vorhanden. Aus dem Luftbild lässt sich 
eine Silagelagerung ausmachen.  

In der folgenden Abbildung ist der Wirkbereich der Geruchsimmissionen angegeben.  

 

Abbildung A2.4 Einwirkbereich: Hofstelle Catharinenweg 4 (Luftbild: austal view) (BC-P19066-302) 

 

 

Dier Einwirkbereich erreicht das Beurteilungsgebiet. Er wird daher in der Berechnung der Gesamtbelastung 
mitberücksichtigt.  
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Betrieb 3: Dorfstraße 46 

 

  

Abbildung A2.5 Hofstelle Dorfstraße 46 (Luftbild: austal view) 

Aus der gutachterlichen Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zur Erweiterung des Betriebes (Teil 
des Bescheides 0657/12/63) sind die folgenden Tierzahlen entnommen:  

 
Tabelle A2.3 Tierzahlen Betrieb 3 – Dorfstraße 46 

Tierart Produktionsrichtung Tierzahl 

Rinder Milchkühe 120 

 Jungvieh 1 – 2 Jahre 60 

 Kälber bis 1 Jahr 50 

 

Auf der Hofstelle sind ein Güllelager sowie eine Festmistplatte vorhanden. Aus dem Luftbild lässt sich eine 
Silagelagerung ausmachen.  

In der folgenden Abbildung ist der Wirkbereich der Geruchsimmissionen angegeben.  
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Abbildung A2.6 Einwirkbereich: Hofstelle Dorfstraße 46 (Luftbild: austal view) (BC-P19066-303) 

 

Dier Einwirkbereich erreicht nicht das Beurteilungsgebiet. Der Betrieb liegt allerdings innerhalb des 600 m 
Umkreises, den die GIRL vorgibt. Er wird daher als konservative Variante in der Diskussion der 
Gesamtbelastung mitberücksichtigt.  

 

Betrieb 4: Dorfstraße 40 

 

  

Abbildung A2.7 Hofstelle Dorfstraße 40 (Luftbild: austal view) 
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Aus der gutachterlichen Stellungnahme der Landwirtschaftskammer aus der Genehmigung des Betriebes 
3 (Teil des Bescheides 0657/12/63) werden auf dieser Hofstelle keine Tiere mehr gehalten. Das Güllelager 
ist allerdings noch in Betrieb.  

In der folgenden Abbildung ist der Wirkbereich der Geruchsimmissionen angegeben.  

 

Abbildung A2.8 Einwirkbereich: Hofstelle Dorfstraße 40 (Luftbild: austal view) (BC-P19066-304) 

 

Dier Einwirkbereich erreicht nicht das Beurteilungsgebiet. Der Betrieb liegt allerdings innerhalb des 600 m 
Umkreises, den die GIRL vorgibt. Er wird daher als konservative Variante in der Diskussion der 
Gesamtbelastung mitberücksichtigt.  

 
Betrieb 5: Dorfstraße 33 

 

  

Abbildung A2.9 Hofstelle Dorfstraße 33 (Luftbild: austal view) 



Anhang 2 
zu Bericht Nr. P19-066-IP/2019 Status: Rev.00 Stand: 06.04.2020                                 Seite 7 von 8 

 

 

 
Olfasense GmbH; M-FB14c-03 

 Vorlage erstellt: H. Horn-Angsmann, geprüft und freigegeben: 29.08.19 Dr. H. Hauschildt 
 

 

Aus der gutachterlichen Stellungnahme der Landwirtschaftskammer zur Erweiterung des Betriebes Nr.3  
(Teil des Bescheides 0657/12/63 ) sind die folgenden Tierzahlen entnommen:  

 
Tabelle A2.4 Tierzahlen Betrieb 5 – Dorfstraße 33 

Tierart Produktionsrichtung Tierzahl 

Rinder Kälber bis 1 Jahr 73 

 

Auf der Hofstelle sind zwei Güllelager sowie eine Festmistplatte vorhanden. Aus dem Luftbild lässt sich 
eine Silagelagerung ausmachen.  

In der folgenden Abbildung ist der Wirkbereich der Geruchsimmissionen angegeben.  

 

Abbildung A2.10 Einwirkbereich: Hofstelle Dorfstraße 33 (Luftbild: austal view) (BC-P19066-305) 

 

Der Einwirkbereich erreicht nicht das Beurteilungsgebiet. Der Betrieb liegt allerdings innerhalb des 600 m 
Umkreises, den die GIRL vorgibt. Er wird daher als konservative Variante in der Diskussion der 
Gesamtbelastung mitberücksichtigt.  

 

Die drei Vorbelastungsbetriebe südlich der Bundesautobahn A210 wirken kumulativ. In der folgenden 
Abbildung ist die Vorbelastung durch diese drei Betriebe dargestellt.  
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Abbildung A2.11 Einwirkbereich: Hofstellen Dorfstraße 33, 40, 46 (Luftbild: austal view) (BC-P19066-310) 

 

Der Einwirkbereich der kumulativen Betrachtung der Immissionen erreicht nicht das Beurteilungsgebiet. In 
der konservativen Variante zur Diskussion der Gesamtbelastung werden alle drei Betriebe 
mitberücksichtigt.  
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Anhang 3
Immissionsprognose - Emissionsdaten Landwirtschaft

Olfasense GmbH

Anhang:
Projekt:

Berechnungscode: TA Luft 2002 – GIRL 2008 - AUSTAL2000 BC-P19066-321/-322
Auftraggeber:

Einzelfallwert
Benennung Anl.-

Nr./
Betr.-

Nr.

Geb-Nr.
lt. amtl.

Lageplan

id Emissionsart
(Tierart, Flächen etc.)

spez.
Tier-

masse

spez. Geruchs-
stoffstrom/

Ger.-Konzentr.

Basis
Em.-

Berechn.

Geruchs-
fracht

Gewicht.-
faktor

Firsthöhe
Gebäude

Bau-
höhe

Quelle

rechn.
Auslass-

höhe

hq cq Über-
höh.

Em.-
zeit

Gen. Gepl. Ges. [GV/TP] [GE/(s·GV), 
GE/(s·m²), 

GE/m³]

[GV, m²] [GE/s] [m] [m] [m] [h/a]

Am See 55 1 BE 1 1-1 Milchkühe 103 0 103 1,2000 12 123,6 1.483 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
1 BE 2 1-2 Jungvieh 1 - 2 Jahre 60 0 60 0,6000 12 36,0 432 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
1 BE 3 1-3 Kälber bis 1 Jahr 57 0 57 0,3000 12 17,1 205 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
1 BE 4 1-4 Güllelager 1 200 0 200 1,0000 1 200,0 200 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
1 BE 5 1-5 Güllelager 2 200 0 200 1,0000 5 200,0 1.000 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
1 BE 6 1-6 Mistlager 20 0 20 1,0000 3 20,0 60 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760
1 BE 7 1-7 Silagelagerung 20 0 20 1,0000 5 20,0 100 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760

Catharinenweg 4 2 BE 1 2-1 Milchkühe 85 0 85 1,2000 12 102,0 1.224 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
2 BE 2 2-2 Jungvieh 1 - 2 Jahre 59 0 59 0,6000 12 35,4 425 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
2 BE 3 2-3 Kälber bis 1 Jahr 50 0 50 0,3000 12 15,0 180 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
2 BE 4 2-4 Güllelager 1 250 0 250 1,0000 1 250,0 250 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
2 BE 5 2-5 Güllelager 2 200 0 200 1,0000 1 200,0 200 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
2 BE 6 2-6 Mistlager 20 0 20 1,0000 3 20,0 60 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760
2 BE 7 2-7 Silagelagerung 20 0 20 1,0000 5 20,0 100 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760

Dorfstraße 46 3 BE 1 3-1 Milchkühe 120 0 120 1,2000 12 144,0 1.728 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
3 BE 2 3-2 Jungvieh 1 - 2 Jahre 60 0 60 0,6000 12 36,0 432 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
3 BE 3 3-3 Kälber bis 1 Jahr 35 0 35 0,3000 12 10,5 126 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
3 BE 4 3-4 Güllelager 1 180 0 180 1,0000 1 180,0 180 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
3 BE 5 3-5 Silagelagerung 20 0 20 1,0000 5 20,0 100 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760
3 BE 6 3-6 Silagelagerung 20 0 20 1,0000 5 20,0 100 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760
3 BE 7 3-7 Kälber bis 1 Jahr 25 0 25 0,3000 12 7,5 90 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760

3
P19-066-IP/2019

Timm Kühl

Em.-Fläche  [m²]
Vol.-Strom [m³/s]
Anzahl Tiere etc.
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Anhang 3
Immissionsprognose - Emissionsdaten Landwirtschaft

Olfasense GmbH

Anhang:
Projekt:

Berechnungscode: TA Luft 2002 – GIRL 2008 - AUSTAL2000 BC-P19066-321/-322
Auftraggeber:

Einzelfallwert

3
P19-066-IP/2019

Timm Kühl

Dorfstraße 40 4 BE 4 4-4 Güllelager 1 225 0 225 1,0000 1 225,0 225 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760

Dorfstraße 33 5 BE 3 5-3 Kälber bis 1 Jahr 73 0 73 0,3000 12 21,9 263 odor_050 10 10 0-10 0 10 ohne 8760
5 BE 4 5-4 Güllelager 1 206 0 206 1,0000 1 206,0 206 odor_050 3 3 0-3 0 3 ohne 8760
5 BE 5 5-5 Güllelager 2 100 0 100 1,0000 1 100,0 100 odor_050 3 2 0-2 0 2 ohne 8760
5 BE 6 5-6 Mistlager 80 0 80 1,0000 3 80,0 240 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760
5 BE 7 5-7 Silagelagerung 20 0 20 1,0000 5 20,0 100 odor_050 2 2 0-2 0 2 ohne 8760

Vorlage erstellt: H. Horn-Angsmann
Geprüft und freigegeben: 29.08.19 Dr. H.Hauschildt         Seite 2 von 2
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Protokolldateien austal2000.log   

 

Erläuterung zu Parametern der Protokolldatei 

qs Qualitätsstufe zur Festsetzung der Freisetzungsrate von Partikeln 

os Zeichenkette zur Festlegung von Optionen (z.B. NESTING: statt eines Rechennetzes werden geschachtelte Netze generiert) 

dd Maschenweite des Rechennetzes [m] 

x0, y0 Ursprungskoordinaten des jeweiligen Rechengitters [m] 

n(x,y,z) Anzahl der Gittermaschen in x-/y-/z-Richtung 

z0 Rauigkeitslänge, spiegelt die Bodenrauhigkeit wider  

xp,yp Koordinaten von Monitorpunkten (Beurteilungspunkten) [m] 

gx,gy Koordinaten-Nullpunkt in Gauß-Krüger-Koordinaten 

ux,uy Koordinaten-Nullpunkt in UTM-Koordinaten. 

as Dateiname der Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) 

az Name der meteorologischen Zeitreihe (AKTerm) 

ha Anemometerhöhe [m] 

xa,ya Koordinaten des Anemometers [m] 

yq,yq Koordinaten der Quelle [m] 

aq,bq Ausdehnung der Quelle in x und y Richtung [m] 

wq Drehwinkel der Quelle [°] 

dq Durchmesser der Quelle [m] 

vq Austrittsgeschwindigkeit [m/s] 

qq Wärmestrom [MW] 

odor  Unbewerteter Geruchsstoff [GE/s] 

odor_nnn Geruchsstoff mit Bewertungsfaktor [GE/s] 
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austal2000.log: BC-P19066-321 – alle Emissionsquellen enthalten 

2020-04-03 17:04:36 --------------------------------------------------------- 
TalServer:. 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   Arbeitsverzeichnis: ./.  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 
Das Programm läuft auf dem Rechner "ONDE-100". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> ti "BC-P19066-321"                          'Projekt-Titel 
> ux 32548300                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> uy 6017500                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> z0 0.50                                     'Rauigkeitslänge 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az "..\Hohn.akterm"                         'AKT-Datei 
> xa -47.00                                   'x-Koordinate des Anemometers 
> ya 10.00                                    'y-Koordinate des Anemometers 
> dd 8            16           32             'Zellengröße (m) 
> x0 -428         -908         -1868          'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 120          120          120            'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -750         -1230        -2190          'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 120          120          120            'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> xq -289.93     -249.56     -304.83     -311.35     42.71       -298.17     5.27        -305.84     -297.69     -269.92     -237.98     -261.99     -277.86     -243.82     196.97      239.91      168.72      169.95      145.32      164.35      -

167.26     83.54       119.94      102.68      81.08       93.94       197.04 
> yq -9.53       2.53        -50.29      -18.12      -48.40      -37.01      -19.89      -210.04     -173.07     -178.30     -154.29     -150.11     -191.66     -217.14     -499.70     -498.00     -462.92     -489.58     -438.31     -543.59     -

411.58     -334.38     -271.98     -291.55     -333.86     -270.38     -461.43 
> hq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> aq 20.07       18.24       25.47       15.00       13.00       4.71        10.00       16.37       46.17       14.47       16.51       14.62       5.43        8.81        33.72       28.74       24.40       15.61       8.81        15.00       14.41       15.56       

20.87       12.41       6.05        11.26       19.12 
> bq 46.86       17.10       10.03       15.00       13.00       2.95        1.00        39.51       11.22       16.04       17.75       14.82       6.70        4.55        35.84       36.85       24.54       17.64       11.64       1.00        12.80       12.55       

19.35       14.38       3.52        3.58        7.89 
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> cq 10.00       10.00       10.00       3.00        3.00        2.00        2.00        10.00       10.00       10.00       3.00        3.00        2.00        2.00        10.00       10.00       10.00       3.00        2.00        2.00        3.00        10.00       
3.00        3.00        2.00        2.00        10.00 

> wq 287.86      0.79        16.98       290.68      0.00        22.38       357.80      354.14      350.37      264.21      260.54      270.82      267.80      264.56      355.24      351.19      349.61      268.53      272.60      3.09        
268.41      252.03      282.17      358.15      352.41      6.12        351.67 

> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> odor_050 1483        432         205         200         1000        60          100         1224        425         180         200         200         60          100         1728        432         126         180         100         100         200         263         200         
200         60          100         90 

> odor_100 0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0 
> xp -182.53     -155.76     -136.24     -98.68      -8.18       -103.53     -4.33 
> yp -40.89      -36.45      -41.03      -43.10      -44.43      13.45       96.72 
> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 
============================== Ende der Eingabe ============================= 
 
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 
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Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 
 
AKTerm "././../Hohn.akterm" mit 8760 Zeilen, Format 3 
Es wird die Anemometerhöhe ha=13.2 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 99.7 %. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme AKTerm   4478c5fc 
 
============================================================================= 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 1) 
… 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 1) 
… 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 1) 
… 
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 
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TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor" 
TMO: Datei "././odor-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_050" 
TMO: Datei "././odor_050-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor_050-zbps" ausgeschrieben. 
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_100" 
TMO: Datei "././odor_100-zbpz" ausgeschrieben. 
TMO: Datei "././odor_100-zbps" ausgeschrieben. 
============================================================================= 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -304 m, y= -202 m (1: 16, 69) 
ODOR_050 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -304 m, y= -202 m (1: 16, 69) 
ODOR_100 J00 :   0.0 %     (+/-  0.0 ) 
ODOR_MOD J00 :  50.0 %     (+/-  ?   ) bei x= -304 m, y= -202 m (1: 16, 69) 
============================================================================= 
 
============================================================================= 
 
2020-04-03 22:45:37 AUSTAL2000 beendet. 
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Anhang 5 
Berichtsnr.: P19-066-IP/2019      Gutachten Datum: 06.04.2020 
Gutachten Titel: Immissionsprognose – Ausbreitungsrechnung nach TA-Luft zur Ermittlung der 

Immissionssituation auf der Planfläche Am See in Schülldorf   

Verfasser: Dr. H. Hauschildt 

Geprüft: Holger Horn-Angsmann      Datum: 03.04.2020 (Entwurf) 
Abschnitt in 
VDI 3783 
Blatt 13 

Prüfpunkte Entfällt* Vorhanden Im 
Gutachten 
behandelt in 
Abschnitt 

Nachvoll-
ziehbar 
(Behörde) 

4.1 Aufgabenstellung 
 Allgemeine Angaben aufgeführt - X Kap.1  

4.1.1 Vorhabensbeschreibung dargelegt - X Kap. 1.5 1.6  
 Ziel der Immissionsprognose erläutert - X Kap. 1.5 1.6  

4.1.2 Beurteilungsgrundlagen dargestellt - X Kap.2  

4.2 Örtliche Verhältnisse 
 Ortsbesichtigung dokumentiert - X Kap.3 

u. Anh. 2 
 

4.2.1 Umgebungskarte (mit Maßstab und Nordpfeil) - X Kap 3  
 Geländestruktur (Orografie) beschrieben - X Kap 3  

4.2.2 Nutzungsstruktur beschrieben mit eventuellen 
Besonderheiten 

- X Kap 3  

 Angabe der maßgeblichen Immissionsorte, tabellarisch 
und kartographisch sortiert nach Schutzgütern 

- X Kap 3  

4.3 Anlagenbeschreibung 
 Anlage beschrieben - X Kap 5  

 Anlagenpläne enthalten - X Anh. 1  
 Emissionsquellenplan enthalten (Maßstab, Nordpfeil)  X Kap. 5  

4.4 Schornsteinhöhenbestimmung 
4.4 Schornsteinhöhenberechnung durchgeführt? x  Kap.5  
4.4.1 Werden neue Schornsteine errichtet?  x  Kap. 5  

 Werden bestehende Schornsteine verändert?  x  Kap. 5  
 Benachbarte Schornsteine: Emissionen 

zusammengefasst? 
x  Kap. 5  

4.4.1 Wurden umliegende Bebauung, Bewuchs und 
Geländeunebenheiten berücksichtigt?  

x  Kap. 5  

4.4.2 Schornsteinhöhe über Ausbreitungsrechnung bestimmt? 
(Geruch) 

x  Kap 5  

4.5 Quellen und Emissionen 
4.5.1 Quellstruktur (Punkt-, Linien-, Flächen-, Volumenquellen) 

beschrieben 
- X Kap.5 u. Anh. 

3 
 

 Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung, Höhe 
(Unterkante) der Quellen tabellarisch aufgeführt 

- X Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.2 Bei Zusammenfassung von Quellen zu Ersatzquellen: 
Eignung des Ansatzes begründet  

x x Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.3 Emissionen beschrieben - X Kap.5 u. Anh. 
3 

 

 Emissionsparameter hinsichtlich ihrer Eignung bewertet - X Kap.5 u. Anh. 
3 

 

 Emissionsparameter tabellarisch aufgeführt - X Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.3.1 Bei Ansatz zeitlich veränderlicher Emissionen: zeitliche 
Charakteristik der Emissionsparameter dargelegt.  

X  Kap.5 u. Anh. 
3 

 

 Bei Ansatz windinduzierte Quellen (Stallanlagen, 
Klärbecken, Halden): Ansatz begründet und beschrieben 

- X Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.3.2 Bei Ansatz einer Abluftfahnenüberhöhung: Voraussetzung 
für die Berücksichtigung einer Überhöhung geprüft 
(Quellhöhe, Abluftgeschwindigkeit, Umgebung, usw.) 

X  Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.3.3 Bei Berücksichtigung von Stäuben: Verteilung der 
Korngrößenklassen angegeben 

X  Kap.5 u. Anh. 
3 
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4.5.3.4 Bei Berücksichtigung von Stickstoffoxiden: Aufteilung in 
NO, NO2 Emissionen erfolgt 

x  Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.5.4 Zusammenfassende Tabelle aller Emissionen vorhanden? - x Kap.5 u. Anh. 
3 

 

4.6 Deposition 
 Dargelegt, ob Depositionsberechnung erforderlich x - Kap. 1.6, Kap. 

2 u. Anh. 1 
 

 Bei erforderlicher Depositionsberechnung: rechtliche 
Grundlagen (z.B. TA-Luft) aufgeführt 

x  Kap. 1.6, Kap. 
2 u. Anh. 1 

 

 Bei Betrachtung von Deposition: 
Depositionsgeschwindigkeit dokumentiert 

x  Kap. 1.6, Kap. 
2 u. Anh. 1 

 

4.7 Meteorologische Daten 
 Meteorologische Datenbasis beschrieben - X Kap.6  
 Bei Verwendung übertragener Daten: Stationsname, Höhe 

über NHN, Anemometerhöhe, Koordinaten und Höhe der 
Anemometerposition, Messzeitraum angeben 

 x Kap.6  

 Bei Messungen am Standort: Höhe über Grund, Gerätetyp, 
Messzeitraum, Datenerfassung und Auswertung 
beschrieben 

x  Kap. 6  

 Bei Messungen am Standort: Karte und Fotos vom 
Standort vorgelegt 

x  Kap. 6  

 Häufigkeitsverteilung der Windrichtung (Windrose) 
grafisch dargestellt 

- X Kap.6  

 Bei Ausbreitungsklassenstatistik: Jahresmittel der 
Windgeschwindigkeit und Häufigkeitsverteilung (in TA-
Luft Stufen) angegeben? Anteil in % < 1m/s 
(Stundenmittel) angegeben 

 X Kap. 6  

4.7.1 Räumliche Repräsentanz der Messungen für Rechengebiet 
begründet 

- X Kap.6   

 Übertragungsprüfung vor: Verfahren angeben und ggf. 
beschreiben 

 x Kap.6   

4.7.2 Bei AKS: zeitliche Repräsentanz begründet  x Kap. 6   

 Bei Jahreszeitreihe: Auswahl des Jahres der Zeitreihe 
begründet 

 x Kap.6   

 Wurde eine Synthetische Windstatistik aus mesoskaliger 
Modellierung verwendet 
Modelltyp, Name, räumliche Auflösung, Anzahl der 
Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsklassen 

x  Kap.6   

4.7.3 Einflüsse von lokalen Windsystemen (Berg-/Tal-, Land-
/Seewinde, Kaltluftabflüsse) 

- X Kap. 6  

 Bei Vorhandensein wesentlicher Einflüsse von lokalen 
Windsystemen berücksichtigt 

 x Kap.6  

4.8 Rechengebiet 
4.8.1 Bei Schornsteinen: TA-Luft Rechengebiet: Radius 

mindestens 50 x größte Schornsteinhöhe 
 X Kap. 6  

 Bei Gerüchen: Größe an relevante Nutzung angepasst 
(Wohn-Misch-Gewerbegebiet, Außenbereich) angepasst 

 X Kap. 6  

 Auflösung: Rasterschrittweite < Schornsteinbauhöhe 
(innerhalb 10 Schornsteinhöhen) 

 X Kap.6  

4.8.2 Rauhigkeitslänge aus CORINE Kataster oder eigene 
Festlegung begründet 

 X Kap.6  

 Bei Rauhigkeitslänge aus eigener Festlegung: Eignung 
begründet 

 X Kap. 6  

4.9 Komplexes Gelände 
4.9.1 Anforderungen an Windfeldmodell angesprochen, Eignung 

nachgewiesen 
 X Kap.6, u. 

Anh. 1 
 

4.9.2 Prüfung auf vorhandene Bebauung im Abstand von der 
Quelle kleiner als das Sechsfache der Gebäudehöhe, daraus 
die Notwendigkeit zur Berücksichtigung von 
Gebäudeeinflüssen abgeleitet.  

- X Kap.6 u. 
Anh. 1 

 

 Bei Berücksichtigung von Bebauung: Vorgehensweise 
detailliert dokumentiert 

x  Kap. 6, Anh. 
1 
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Entfällt/Vorhanden: mindestens eine Kennzeichnung je Zeile 
Entfällt: schattiert; sonst: Prüfung auf jeden Fall erforderlich  

 Bei Verwendung eines Windfeldmodells: Lage der 
Rechengitter und auf gerasterten Gebäudegrundflächen 
dargestellt 

x  Kap. 6  

4.9.3 Bei nicht ebenen Gelände: Geländesteigung und 
Höhendifferenz zum Emissionsort geprüft und 
dokumentiert  

x  Kap.6  

 Aus Geländesteigung und Höhendifferenz Notwendigkeit 
zur Berücksichtigung von Geländeunebenheiten abgeleitet  

x  Kap.6   

 Bei Berücksichtigung von Geländeunebenheiten: 
Vorgehensweise detailliert beschrieben 

x  Kap.6  

4.10 Statistische Sicherheit 
 Statistische Unsicherheit der ausgewiesenen 

Immissionskenngrößen angegeben  
- X Anhang 6  

4.11 Darstellung der Ergebnisse 
4.11.1 Ergebnisse kartographisch dargestellt? Maßstabsangabe, 

Legende, Nordpfeil 
- X Kap. 7  

 beurteilungsrelevante Immissionswerte im 
Kartenausschnitt enthalten 

 X Kap. 7  

 Geeignete Skalierung der Ergebnisdarstellung vorhanden - X Kap. 7  

4.11.2 Bei entsprechender Aufgabenstellung: Tabellarische 
Ergebnisangabe für die relevanten Immissionsorte 
aufgeführt 

 X Kap.7  

4.11.3 Ergebnisse der Berechnungen verbal beschrieben - X Kap.7  
4.11.4 Protokolle der Rechenläufe beigefügt - X Anh.6  
4.11.5 Verwendete Messberichte, Technische Regeln, 

Verordnungen und Literatur vollständig angegeben. 
Fremdgutachten, Eingangsdaten, Zitate von weiteren 
Unterlagen 

- X Anh.1  
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Digitale Signatur  
 
 
 
 
 
Umfang signiertes Dokument:  

Bericht mit 6 Anhängen, insgesamt 59 Seiten (inkl. Deckblatt) 
 
 
 
 
Digitale Signatur  

 
Dieses Dokument ist digital signiert. Die Signatur befindet sich am Seitenende.  
Das Zertifikat ist von D-Trust ausgestellt und geprüft. 
 
 
Weitere Informationen:  

 
D-Trust ist ein Unternehmen der Bundesdruckereigruppe mit Sitz in Berlin. Weitere 
Informationen zu D-Trust finden Sie unter http://www.d-trust.de/ .  
 
 
 
Die Zertifikatsprüfung kann über die Software DigiSeal Reader verifiziert werden. Die 
Software ist freiverfügbar und kann unter https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-
reader/ bezogen werden.  
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